
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/9/22 Ds32/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1995

Norm

NO §178

Rechtssatz

Nach Freispruch durch den OGH wird die Frage, ob der Disziplinarbeschuldigte durch das inkriminierte Verhalten eine

Ordnungswidrigkeit begangen hat, die zuständige Notariatskammer zu beurteilen haben.
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